
Nennungsformular 

 
An Turnier: LM - Zweibrücken 31.07. -02.08.2009
Simone Siegmund Showmanager Manfred Kröll

St. Marienhof
  Kopien der aktuellen Mitglieds-/Amateurkarten DQHA/AQHA sowie Reg.Papier beilegen!
55452 Guldental
 

Pferd   Name:  Rasse:  Mare:        Gelding:         Stallion: Geb.Jahr: 

Verwandtschaftsverhältnis Vorsteller/Eigentümer: Reg.# Pferd:

Vorsteller DQHA Nr.:                AQHA Nr.: Eigentümer  DQHA Nr.:                      AQHA Nr.:

Geb.-Datum:  

Name: 

Straße, Hausnr.:  

PLZ, Ort:  

Telefon:

Fax.: 

E-mail:

bitte gewünschte Disziplinen ankreuzen: bitte gewünschte Disziplinen ankreuzen:

DQHA  Open Klassen DQHA  Youth Klassen
D031  DY051  
D032  DY052  
D033    
D034  DY071  
  DY072  
D054    
D055  DY120  
D056  DY340  
D057    

 DY380  
D074  DY400  
D075  DY420  
D076  DY440   
D077  DY520  Hunt Seat Equitation  
D341  
D342  
D360  Western Riding
D381  
D382  Jugend Rasseoffen

 D421  OJ120  
D422  OJ340  
D440  OJ380  

   OJ381 Trail Walk/Trot
OJ400  
OJ420  

O120  OJ421
O340  OJ440  
O360  OJ520  
O380  
O381  Sonderprüfung
O400 O121  
O420 Paid warm up
O421
O440 O091  Pleasure
O341 Jackpot Reining O092 Reining

Junior Pleasure

Führzügelklasse Jugend bis 12 Jahre

Senior Pleasure 
Hunter Under Saddle
 

Western Horsemanship  

Showmanship at Halter 

Western Pleasure Walk/Trot
Erwachsene Rasseoffen

Showmanship at Halter 
Hunter under Saddle  
Hunt Seat Equitation  

Trail Walk/Trot

Western Pleasure  

Reining  
Western Riding

Halter Geldings 2 & Under 

Western Pleasure  
Hunter under Saddle  

Reining  
Trail Horse  

Western Horsemanship  
Western Pleasure  

Trail Horse  

Junior Trail

 
Halter Yearling Geldings 

Senior Trail 

 
Showmanship at Halter  

Junior Reining

Halter Two Year Old Geldings 
Halter Three Year Old Geldings 
Halter Aged Geldings 

Senior Reining 

Trail Horse  
Western Horsemanship  

DQHA - Rheinland-Pfalz / Saarland  

Halter Aged Stallions 
 

Halter Yearling Stallions 
Halter Two Year Old Stallions 
Halter Three Year Old Stallions 

Halter Geldings 3 & Over 

Halter Mares 2 & Under 
Halter Mares 3 & Over 
 

  

Reining  
 

Halter Yearling Mares 
Halter Two Year Old Mares 
Halter Three Year Old Mares 
Halter Aged Mares 

 
TrailWestern Pleasure Walk/Trot O090

Hunter Under Saddle
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DQHA  Amateur Klassen
DA036   
DA037  
DA051  
DA052   
DA071   
DA072  Die Nennung wird nur bearbeitet:
  
DA120  
DA340  
DA380  
DA400  
DA420  
DA440  
DA520  

Inhaber:

BLZ  

Konto  

Bank  
  

Startgebühren:
Total

Ewachsene ____ x    15,00 € = _________

Jugend ____ x     8,00 € = _________

Paid warm up ____ x     5,00 € = _________

Nachnenngebühr ____ x    10,00 € = _________

Office Charge Mitglied ____ x    10,00 € = _________

Office Charge Nichtmitgl.: ____ x    20,00 € = _________

Box (ges. Turnier) ____ x    95,00 € = _________

Späneeinstreu ____ x    15.00 € = _________

Stroheinstreu ____ x    10.00 € = _________

Paddock nicht möglich  

Camperplatz  ____ x    10.00 € = _________

Parken Innenhof ____ x    20,00 € = _________
(nur in Verbindung mit Box Buchbar!)
Sonstiges ____ x  _____ € = _________

Gesamt: _________________________

  

Datum:                                    Unterschrift: 

Halter Geldings 3 & Over 

Halter Mares 2 & Under
Halter Mares 3 & Over

Western Horsemanship 

 

Hunt Seat Equitation  

 

 

 

Bankverbindung

Western Pleasure  
Hunter under Saddle  

Showmanship at Halter 
Reining  

 

Halter Geldings 2 & Under 

Trail Horse   

Halter Stallions 2 & Under 
Halter Stallions 3 & Over 

Die Startgebühren und Stallmiete sowie alle Kosten müssen bis spätestens 14 
Tage vor Veranstaltung, auf dem Konto  des Veranstallters gut geschrieben 
ist. Die Kopien der Mitgliedsausweise und eine Kopie vom Papier des 
Pferdes muß eingegangen sein. Nennungen per FAX sind nicht möglich. 
Unvollständige Nennungen gelten als nicht eingegangen.

Allgemeine Turnierbedingungen:
Für die Durchführung des Turniers gelten die Bestimmungen des DQHA sowie 
AQHA Regelbuchs 2009 sowie nachstehende Bedingungen:
1. Nennungen können nur berücksichtigt werden, wenn die Nennformulare 
vollständig ausgefüllt sind und rechtzeitig eingehen. Startgelder und Gebühren 
müssen in voller Höhe beiliegen und der Anmelder muss im Besitz einer gültigen 
Mitgliedschaft sein. Der Mitgliedsausweis oder eine Kopie ist an der Meldestelle 
vorzulegen. Bei rasseoffenen Starts ist eine Mitgliedschaft in einem Verein nicht 
vorgeschrieben.
2. Mit Zusendung des Nennformulars erkennt der Teilnehmer/Pferdebesitzer die 
Ausschreibung und die für die Veranstaltung geltenden Bestimmungen an.
3. Der Veranstalter behält sich das Recht vor, die Ausschreibung bis zum 
Nennungsschluss abzuändern, die Veranstaltung zu verlegen oder unter Rückgabe 
der Einsätze ausfallen zu lassen, wenn besondere Umstände dies erforderlich 
machen sollten.
4. Es besteht zwischen dem Veranstalter einerseits und den Besuchern, 
Pferdebesitzern und Teilnehmern andererseits kein Vertragsverhältnis. Mithin ist 
jede Haftung für Diebstahl und Verletzung bei Mensch und Tier ausgeschlossen. 
Insbesondere sind Teilnehmer nicht Gehilfen im Sinne der § 278 und § 831 BGB. 
Jeder Pferdebesitzer und Teilnehmer unterwirft sich mit Abgabe der Nennung, jede 
Begleitperson und jeder Besucher beim Betreten des Veranstaltungsgeländes, den 
Hinweisen und Anordnungen des Veranstalters und der Turnierleitung und erkennt 
die Regeln der DQHA/AQHA an.
5. Jedes Pferd muß haftpflichtversichert sein. Die Pferde müssen frei von 
ansteckenden Krankheiten sein bzw. aus einem Stall kommen, in dem keine 
Infektionskrankheiten bekannt sind. Sämtliche am Turnier teilnehmende Pferde 
müssen zum Zeitpunkt des Turniers geimpft und dadurch gegen Influenza 
immunisiert sein. Der Besitzer der Pferde muss die Impfung durch Vorlage eines 
Impfausweises/Equidenpass bei der Meldestelle nachweisen können.
6. Betreffend des Clippens der Pferde wird auf folgenden Sachverhalt hingewiesen: 
Der Veranstalter weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass bei 
Zuwiderhandlung gem. der geltenden Gesetzgebung mit einer Anzeige zu rechnen 
ist. Der Veranstalter übernimmt hierfür keinerlei Verantwortung bzw. Haftung.
7. Gegen Vorlage eines ärztlichen Attests vor Turnierbeginn kann das 
Showmanagement die Hälfte der Startgebühren zurückerstatten. Boxengeld wird 
nur erstattet, wenn die reservierte Box weiter vermietet werden kann.
8. Ausrüstung/Zäumung der Pferde gemäß DQHA/AQHA Regelbuch 2009.

Mit meiner Unterschrift erkläre ich verbindlich, dass das genannte Pferd am 
Turniertag frei von ansteckenden Krankheiten ist, dass ich bei 
Krankheitserscheinungen die Kosten für eine tierärztliche Untersuchung trage
sowie Hapftpflichtversichert ist.
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